
„Recht für Selbsthilfegruppen“ 
 

Nach langen, sorgfältigen Recherchen und 
juristisch fachkundiger Zusammenarbeit mit 
der Münchner Rechtsanwältin Renate Mitleger-
Lehner ist im März 2010 das Grundlagenwerk 
„Recht für Selbsthilfegruppen“ erschienen. 
 
Wer tritt für die Gruppe nach außen auf? Wer 
unterschreibt einen Förderantrag? Wer haftet 
bei Fehlern, Versäumnissen und Unfällen? Wer 
ist für einen Flyer presserechtlich verant-
wortlich? Ist ein Straßenfest steuerpflichtig? 
 
Fragen wie diese können nun endlich juristisch 
fundiert beantwortet werden. Das Werk befasst 
sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen 
von nicht vereinsrechtlich organisierten 
Gruppen als Gesellschaft bürgerlichen Rechts. 
Es geht um die Rechtsstellung der 
Gruppenmitglieder, um Vollmachts- und 
Vertretungsregeln sowie Haftungsfragen aus 
dem Vertrags- und Deliktsrecht. Außerdem 
werden aktuelle Bezüge zum Versicherungs-, 
Presse- und Steuerrecht hergestellt und viele 
praktische Tipps gegeben. 

 
„Recht für Selbsthilfegruppen“, ISBN 978-3-940865-02-1, 16,- Euro 
ist im Buchhandel, beim Verlag oder  
direkt beim Selbsthilfezentrum München erhältlich 
 
Selbsthilfegruppen aus dem Raum München wenden sich bitte wegen gesonderter 
Konditionen ausschließlich an das Selbsthilfezentrum München 
 
Selbsthilfezentrum München  
Westendstraße 68, 80339 München, 
Telefon 089 / 53 29 56 - 19, 
Telefax 089 / 53 29 56 - 49, 
marlies.breh@shz-muenchen.de 
 
AG SPAK Bücher 
Holzheimer Str. 7, 89233 Neu-Ulm 
Tel.: 07308/919261, Fax: 07308/919095 
E-Mail: spak-buecher@leibi.de 
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